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Details des Gesetzes.
Die neuen Truppenkörper, deren Bildung das

Gesetz vorsieht, erhalten zum grössten Teil eine

Zusammensetzung mit Bezug auf die Dienste,
die man von ihnen verlangt. Ausgenommen sind
2 Jäger bataillone, welche wie die alten
Jägerbataillone zu 6 Kompagnien formiert werden.

Die Hälfte dieser Jägerbataillone, 16 von

32, können von Oberstlieutenants kommandiert
werden, während augenblicklich nur die
Kommandanten von 5 Jägerbataillonen diesen Grad
innehaben. 14 Jägerbataillone sind speciell mit
der Verteidigung der Alpengrenze Frankreichs
betraut, und werden dann officiell den Titel
,Alpenbataillone* führen. Vielleicht wird
man ihnen auch eigene Nummern geben, denn

ihre Ausbildung ist doch eine ganz andere, als
die der übrigen Jägerbataillone.

Die Zuavenregimenter sollen statt einer,
zwei Depotkompagnien erhalten.

Die „Turcos* — tirailleurs algiriens —
werden die Bezeichnung »tirailleurs
d'Afrique" erhalten, weil sie sich nunmehr auch

aus Tunis rekrutieren. Im Volksmunde werden
sie aber nach wie vorher „Turcos* bleiben.

Die Zahl der Bataillone der leichten Infanterie
Afrikas — augenblicklich 5 — kann variiren.
Der Kriegsminister bestimmte bislang die Zahl
der Kompagnien, je nach dem Dienstbedürfnis;
der neue Gesetzentwurf sieht 6 Kompagnien pro
Bataillon vor, lässt indes dem Kriegsminister die

Befugnis, die Zahl der Bataillone zu erhöhen.

Die „groupes d'artillerie d'Afrique"
sollen zusammengesetzt werden aus einer Batterie
Fussartillerie, einer Batterie reitender Artillerie
und 2 Batterien der Gebirgsartillerie, und erhalten

einen Effektivstand -von einem „chef d'escadron*

als Kommandanten, 19 Offizieren, 723
Unteroffizieren und Soldaten und 440 Pferde oder

Maultiere.
Diese Neuformation würde den grossen Vorteil

haben, dass die Regimenter — meistens aus

Paris — welche gegenwärtig die Artillerie in

Algier alimentieren, die Divisionsbatterien der

Ostgrenze, von Commercy, Saint-Mihiel und den

Vogesen, liefern könnten.

Die Formation der beiden Regimenter Gebirgsartillerie

— welche den alpinen Gruppen und

Corsica die Batterien liefern sollen — werden

einen geringeren Effektivstand als die der
Feldregimenter haben. Statt 1360 Köpfe (Offiziere
und Mannschaft) werden sie nur 999, davon 89

Offiziere, mit 64 Pferden und 516 Maultieren
erhalten.

Das Geniebataillon Afrikas (bataillon du

génie d'Afrique) soll formiert werden aus 4

Kompagnien, zusammengesetzt aus Sapeur-, Mineur-,
Telegraphenpersonal und Fahrern, und ein Cadre

von Depotkompagnien. Es wird kommandiert
von einem Bataillonschef und einen Effektivstand
von 20 Offizieren, 1100 Unteroffizieren und
Soldaten und 447 Pferde haben.

Die für Algier und Tunis vorgesehenen 4 neuen
Escadrons des Train lassen die gegenwärtig
bestehenden 20 Escadrons für die Armee von Paris
intakt. Jede dieser Escadrons soll einen Stand

von 15 Offizieren und 797 Unteroffizieren und

Soldaten, 123 Sattelpferde, 324 Zugpferde und

444 Maultiere erhalten.
Das ist in grossen Zügen die projektierte

Zusammensetzung der neuen Truppenkörper, welche

vor allem die Truppen in Algier und Tunis
unabhängig von der Armee Frankreichs machen

werden und diese in ihrer ursprünglichen
Formation intakt lassen. Da der Blick der
französischen Heeresleitung unausgesetzt auf die

Ostgrenze gerichtet ist, so sollen die in Algier und

Tunis disponibel werdenden Specialtruppen jene

an den Vogesen verstärken — selbstverständlich

nur zu defensiven Zwecken.

Auch die Kommandanten der Grenz-Armee-

Korps verlangen dringend die Verstärkung des

Effektivstandes ihrer Infanterie. Seit der

Bildung von 18 vierten Bataillonen haben die als

Besatzungstruppen den Divisionen zugeteilten Re-

gional-Regimenter ihren stets präsent gehaltenen
Effektivstand von 165 Mann pro Kompagnie
verloren. — Fände gegenwärtig eine Mobilisierung

statt, so wäre man genötigt, zwei französische

Kompagnien einer, deutschen, 180 Mann

starken, Kompagnie der beiden in Elsass-Loth-

ringen stationierten Armeekorps entgegenzustellen.
(Fortsetzung folgt.)

Oie Gefechtsvorschriften der russischen Armee.

Mit 6 Beilagen. Berlin 1892, Verlag von

R. Eisenschmidt. Im Geschäftshause des

Offiziersvereins. Preis Fr. 4. 70.

Der ungenannte, wahrscheinlich dem deutschen

Generalstab oder Kriegsministerium angehörende
Verfasser hat sich die verdienstliche Mühe

gegeben, die russischen Gefechtsvorschriften ins

Deutsche zu übersetzen, mit Ergänzungen zu

versehen und mit den deutschen zu vergleichen.
Diese „Instruktionen" sind auch für uns um

so interessanter als wir ein nagelneues Reglement

haben und nächstens noch ein dazu

gehöriges taktisches Lehrbuch erhalten sollen.

Ungefähr in der gleichen Weise wie diese russischen

Instruktionen für die Gefechtsthätig-
keiten der verschiedenen Waffen, stellen wir
uns vor, wird auch unsere offizielle Gefechtslehre

lauten müssen, sie darf sich dieselben

in vielen Stücken sehr wohl zum Muster
nehmen. Art. 1 einer solchen russischen

„Instruktion* sagt z. B. : „Zweck der vorliegenden



200 —

Instruktion ist es, die im Reglement gegebenen

Regeln zu erläutern und Grundsätze für deren

zweckentsprechende Anwendung für das Gefecht
aufzustellen.* Art. 32 : „Ausser den in den Figuren

9—11 angedeuteten Arten können noch viele
andere Formen Anwendung finden, doch werden
sie immer dem einen oder andern dieser
Beispiele nahe kommen und daher auch stets mehr
oder weniger die charakteristischen Formen eines

derselben erkennen lassen." Es sind die
wichtigsten möglichen und nützlichen Arten zu
verfahren hübsch dargelegt und durch Figuren
veranschaulicht, wie es in diesem oder jenem Fall
am sichersten zum Ziele führt.

Es sei gestattet, hier zunächst das Verzeichnis
der russischen Gefechtsvorschriften und dann zum
Schlüsse noch einige Details daraus anzuführen.

I. Teil : Instruktion für die Gefechtsthätigkeit
von Détachements aller Waffen.

II. Teil : Instruktion für die Gefechtsthätigkeit

der Kompagnie und des Bataillons.

III. Teil : Instruktion für die Gefechtsthätigkeit
der Kavallerie.

IV. Teil: Instruktion für die Gefechtsthätigkeit

der Artillerie.
V. Feldbefestigungen.
Am Fusse einer jeden dieser Instruktionen

steht das Komite, welches dieselbe aufgestellt
hat. Es ist bezüglich der Taktik der verbundenen
Waffen streng der Grundsatz der Abschnitts-
Einteilung: „Fechtenden Truppe*, Abschnitts-
Reserven und einer allgemeinen Reserve

durchgeführt. Die einem Abschnitts-Kommandeur
zugeteilten Spezialwaffen haben sich ganz an dessen

Befehle zu halten. Unsere Sammelformation heisst

in Russland „Reserve-Ordnung* im Gegensatz

zur „Gefechts-Ordnung". „Um sich nicht in das

Gefecht fortreissen zu lassen, trifft der Führer
des Ganzen rechtzeitig Massnahmen für die

Aufrechthaltung der Ordnung im Rücken, für
rechtzeitigen Munitionsersatz und für die den

Verwundeten zu gewährende erste Hülfe etc.* ist
eine etwas eigentümliche Bestimmung. Im „Allgemeinen

Verlauf eines Angriffsgefechts" werden

folgende Phasen unterschieden : 1. „Aufmarsch"
(6—4 km vom Feinde); 2. „Entwicklung" (4—2
km vom Feinde); 3. „Vorgehen bis an den
Bereich des wirksamen feindlichen Infanteriefeuers"
(2000—560 ra, von 2000—1400 mit Patrouillen,
von 1400—560 mit Schützenkette, ohne Feuer);
4. „Eigentlicher Angriff" (560—150 m.) und
5. „Sturm* (von 150—35 m mit Feuer, von
35—0 m ohne Feuer).

Die russischen Vorschriften enthalten auch
das Feuer in der Bewegung sowohl im Vor- als
im Zurückgehen und zwar ein „lebhaftes.»

S. 55. „ Wenn ein Nachlassen der Feuerkraft des

Gegners oder gar Anzeichen für eine beginnende

Räumung der Stellung seitens des Gegners
bemerkbar werden, wenn mit einem Wort die
Möglichkeit eines Erfolges allein mit der Schützenlinie

wahrscheinlich erscheint, tritt letztere, wie

dies in § 271 des Reglements angegeben, zum
Sturm an, ohne das Herankommen der Reserven

abzuwarten Sofern ein sicherer Erfolg allein
durch die Schützenlinie nicht zu erwarten ist,
wird der Sturm von der Schützenlinie im Verein
mit geschlossenen Abteilungen durchgeführt."
Dieser Punkt wird immer ein etwas wunder,
eine offene Frage bleiben müssen.

Die Kosaken kennen den Galopp nicht und
benützen ihre Pferde eventuell als Brustwehr. —
Die russische Artillerie-Organisation entspricht
so ziemlich der unsrigen, eine Brigade à 6

Batterien per Division. Die Gebirgsgeschütze werden

zur ersten Übersetzung bei Flussübergängen
als sehr zweckmässig bezeichnet.

S. 155. „Bei langen Artillerielinien wird es

sich nicht vermeiden lassen, dass vorgeschobene

Bedeckungen zum Teil auch vor deren Front
entwickelt werden müssen. Das darf die
Batterien nicht in ihrer Wirksamkeit behindern,
denn in solchen Fällen muss ein Schiessen mit
Granaten und Shrapnels über die Köpfe der

eigenen Truppen hinweg unverweigerlich gestattet
sein.* S. 161: „Es ist sehr wichtig, wessen

Kavallerie gegen Ende der Schlacht, wenn man
sie am allernötigsten gebraucht, — sei es zur

Vollendung der Niederlage des geschlagenen Gegners,

sei es um beim Rückzug die eigenen Truppen

vor der Auflösung zu bewahren — das

Schlachtfeld behauptet.*
Es fehlt hier der Raum zu einer längeren

Besprechung; der aufmerksame Leser wird in diesem

Buche, das wir als Vorläufer eines ähnlichen
schweizerischen sehr schätzen und begrüssen,
selber eine grosse Zahl höchst bemerkenswerter
Sätze finden. J. B.

Eidgenossenschaft.

— (Kommandoverleihungen etc.) Es werden ernannt:
1. Zum Kommandanten des 2. Regiments der V.

Artilleriebrigade : Herr Artilleriemajor Max Rosenmund,
von Zürich, in Bern, bisheriger Kommandant des

Divisionsparkes Nr. VII.
2. Zum Kommandanten des Divisionsparkes Nr. V :

Herr Artilleriemajor Franz Neuhaus von und in Thun.
Als ständige Feldkommissäre, beziehungsweise

Stellvertreter derselben werden ernannt :

a. für das I. Armeekorps : als Feldkommissär : Herr
Oberst Chuard, Präfekt in Payerne; als Stellvertreter :

Herr Major X. Broillet in Givisiez;
b. für das II. Armeekorps: als Feldkommissär: Herr

Major Jakob Freiburghaus in Spengelried ; als Stellvertreter

: Herr Oberstlieutenant A. Fischer in Delsberg ;

c. für das III. Armeekorps : als Feldkommissär : Herr
Major L. Heusser in Seegräben ; als Stellvertreter : Herr
Oberstlieutenant A. Koch in Frauenfeld:


	

